
DBA Österreich:
Nachträgliche
Erfolgsprämie an
einen Geschäfts-
führer österr und
schweizerischer
Gesellschaften

Ist der Geschäftsführer einer österr Kapitalge-
sellschaft zu 40% seiner Arbeitszeit in der
Schweiz für eine schweizerische Konzerngesell-
schaft tätig, dann ist es rechtsrichtig, wenn sei-
ne Bezüge dem Arbeitseinsatz entsprechend zu
40 % der schweizerischen Gesellschaft überrech-
net und dort der Lohnbesteuerung unterzogen
und in Österreich korrespondierend von der
Lohnbesteuerung freigestellt wurden. Wurde die-
sem Geschäftsführer im Jänner 2001 für das Jahr
2000 eine Erfolgsprämie ausbezahlt, die dem
Kausalitätsprinzip entsprechend verursachungs-
gerecht ebenfalls zu 40% der Schweiz zuzurech-
nen und dort zu versteuern ist, die aber in Öster-
reich zu 100% lohnversteuert worden ist, dann
ist der Geschäftsführer berechtigt, so wie für sei-
ne laufenden Bezüge eine aliquote Entlastung
von der österreichischen Lohnbesteuerung zu er-
langen; uzw auch dann, wenn der Dienstnehmer
seit Mai 2001 seinen Hauptwohnsitz mittlerwei-
le in ein anderes EU-Land verlegt hat. 
Sollten die Voraussetzungen des § 77 Abs 4 EStG
1988 vorliegen, kann der österr Arbeitgeber die
Lohnsteuerentlastung im Wege der Aufrollung
selbst vornehmen. Sollte hingegen diese Mög-
lichkeit nicht mehr bestehen, weil der Dienst-
nehmer bei seiner Entsendung in das andere EU-
Land im Mai 2001 aus den Diensten der österr
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Gesellschaft ausgeschieden ist und daher beim
österr Arbeitgeber im Jahr 2001 nicht ständig
beschäftigt war, dann besteht für ihn noch die
Möglichkeit, eine Steuerentlastung im Wege
einer Antragsveranlagung (§ 41 Abs 2 EStG
1988) zu erwirken. Nur soweit auch diese Mög-
lichkeit ausscheidet (weil es um eine Entlastung
von der mit festen Steuersätzen nach § 67 EStG
erhobenen Lohnsteuer geht), müsste zur Her-
beiführung eines dem DBA-Schweiz entspre-
chenden Rechtszustandes ein auf § 240 Abs 3
BAO gestützter Rückzahlungsantrag beim FA Ei-
senstadt (§ 13a AVOG) eingebracht werden.

EAS 1872 v. 2.7.01



RECHTSENTWICKLUNG · DÉVELOPPEMENTS

Nr. 11/2001, Seite 793

man das Zusammenwirken von Abkommens-
recht und innerstaatlichem Recht in einem Sinn
verstehen, der mit dem Ziel und Zweck der österr
Steuerrechtsordnung unvereinbar wäre, weil da-
mit genau jener Effekt einer Doppelnichtbe-
steuerung geschaffen würde, den der Gesetzge-
ber bei der Einführung der Wegzugsbesteuerung
in Österreich ausschliessen wollte: einerseits
könnte mit Ablauf des fünften Jahres in Öster-
reich nicht mehr besteuert werden, weil zu die-
sem Zeitpunkt vom Steuerpflichtigen keine
schädliche «Massnahme» mehr getroffen wird
und es untersagt ab diesem Zeitpunkt das Ab-
kommen die Besteuerung in Österreich; ande-
rerseits ist die Schweiz nach ihrem innerstaatli-
chen Recht nicht in der Lage, die im Privatver-
mögen erzielten Veräusserungsgewinne zu
besteuern, sodass diese unbesteuert blieben. 
Angesichts der Abkommensrechtslage erscheint
es aber gerechtfertigt, dass dann, wenn eine
tatsächliche Veräusserung der Beteiligung in-

nerhalb der fünfjährigen Frist nicht auszu-
schliessen ist, wenn sonach ungewiss ist, ob die
Wegzugssteuerschuld im Jahr des Wegzuges ent-
standen ist, im Wegzugsjahr eine bloss vor-
läufige Veranlagung vorgenommen wird, in die
der mit dem Wegzug verbundende Veräusse-
rungsgewinn iSd § 31 EStG nicht einbezogen
wird. Bei der Beurteilung, ob ein ausreichender
Ungewissheitsgrad vorliegt, der eine bloss vor-
läufige Veranlagung rechtfertigt, wird in erster
Linie auf die Darstellung des Steuerpflichtigen
Rücksicht zu nehmen sein. Der vorläufige Ab-
gabenbescheid ist zum endgültigen Abgaben-
bescheid zu erklären, wenn innerhalb, der Fün-
fjahresfrist tatsächlich eine in Österreich steuer-
lich erfassbare Veräusserung stattfindet.
Andernfalls ist spätestens nach Ablauf der Fünf-
jahresfrist die Einbeziehung der Wegzugssteuer-
schuld in die Veranlagung des Wegzugsjahres
vorzunehmen.
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